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Verhandlungsschrift nr. 22020

uber die 6ffentliche Sitzung des Gemeinderates der Marktgemeinde Bad Zell
am Donnerstag, 24. September 2020 um 20.00 Uhr im Sitzungssaal des Gemeindeamtes.

Tagesordnung:

Unter diesem Tagesordnungspunkt besteht die Moglichkeit Anfragen an den Gemeinderat zu
stellen

Bericht des Prifungsausschusses
BeschlieBung des ersten Nachtragsvoranschlages fir das Haushaltsjahr 2020

a) Beschlussfassung tber die Hohe der aufzunehmenden Darlehen und Zwischenfinanzie-
rungen

BeschlieBung des Mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanes (MEFP) fur die Planungsperiode
2020 - 2024

Darlehen zur Ausfinanzierung von Vorhaben - Auftragsvergaben

a) Abwasserbeseitigung Foinerweg, Taschengrubergriinde, elektronische Uberwachung
von Kanalpumpwerken und Kanalsanierungen Schadensklasse 4
b) BaulanderschlieBung Riegl Ost — Aufstockung Kanalbaudarlehen

Zwischenfinanzierungsdarlehen fiir Vorhaben, die 2020 nicht ausgeglichen werden kénnen -
Auftragsvergabe

Wasserversorgung Bad Zell — Auftragsvergabe zur Sanierung der Ellerbergquellen
Erweiterung des Kindergartengebaudes Rieglstrale 7 - Grundsatzbeschluss

Reinhaltungsverband Kettenbach — Beschliellung eines Birgschaftsvertrages anlésslich der Auf-
nahme eines Darlehens zur Sanierung des Verbandssammlers

Genehmigung einer Vereinbarung mit der Wassergenossenschaft Zellhof iber die Einleitung von
Schmutzwaéssern in die bestehende Kanalisation der Marktgemeinde Bad Zell

Flachenwidmungsplananderung Nr. 3 — Anderung Nr. 19 (Haider, Haselbach 1) — GN 1753
(Teilflache), KG Lanzendorf — Anderung von Griinland in Griinland Sonderausweisung Fisch-
verarbeitung und Fischzucht — VVorlage der Fachgutachten

Antrag auf Ab&nderung des Flachenwidmungsplanes fir GN 518, 520/2 u. 520/3 (jeweils Teil-
flache), KG Lanzendorf — Sternchenbau Nr. 29 — Haider/Gusenbauer, Erdleiten 25 — Grundsatz-
beschluss

Antrag auf Abanderung des Flachenwidmungsplanes fir GN 801/1, KG Zell bei Zellhof — Um-
widmung von B, MB u. Ffl in Geschaftsgebiet mit einer Gesamtverkaufsflache von 1.500 m? -
Lagerhausgen. Pregarten-Gallneukirchen — Grundsatzbeschluss

Antrag auf Abanderung des Flachenwidmungsplanes fiir GN 778/3, KG Zell bei Zellhof im
Ausmal? von ca. 2.300 m? (Rotes Kreuz) — Umwidmung von Grunland in Sondergebiet des Bau-
landes -Rettung — Grundsatzbeschluss

Antrag auf Abanderung des Flachenwidmungsplanes fir GN 680 (Teilflache), KG Brawinkl
(Ennikl, Zellhof 27) von Griunland in Bauland (Wohngebiet) — Grundsatzbeschluss

Lanzendorfer StraRe L 1454 — km 0,725 — 0,860- Baulos Gehsteig Seniorenheim- Kataster-
schlussvermessung — Genehmigung des Vermessungsplanes

Guterweg Zellhof — Zufahrt Rinner — Auflassung einer Teilflache des Grundstlickes Nr. 493, KG
Brawinkl aus dem Offentlichen Gut der Marktgemeinde Bad Zell - Grundsatzbeschluss



18. Beitritt zur Sammelklage (Schadenersatzklage) gegeniiber LKW-Herstellern anlésslich des Feu-
erwehrfahrzeugankaufs ab dem Jahr 2005 — Beschliel3ung einer Abtretungserklarung fir die FF

Bad Zell

19. Allfélliges
Anwesende:
Burgermeister Mag. Hubert Tischler Herbert Riegler
Vizebirgermeister Martin Moser Mag. Manfred Hofko
Andrea Schinnerl Reinald Ittensammer
Hannes Haider Johannes Skopetz, BSc
Helmut Muhllehner Johannes Wurm
Stefan Schibl Klaus Lichtenecker
Josef Haslhofer Wolfgang Kranzl
DI Georgia Naderer Engelbert Diesenreither
Franz Stadler Martin Mairbock
Wolfgang Poscher Friedrich Putschogl
Markus Hackl Friedrich Wogerer
Johann Hinterreither Kassenleiter: Josef Hofer (bis TOP 4)
Johann Muhllehner Schriftfihrer: Thomas Zach

Entschuldigt ferngeblieben sind:
Johannes Holzl, Veronika Lengauer, Herbert Stadler, DI Michaela Frohlich, Julia Hofer, Hermann
Glinsner, Alexandra Irsigler,

Folgende Ersatzmitglieder sind erschienen:
Johann Hinterreither, Johann Muhllehner, Herbert Riegler, Johannes Wurm, Klaus Lichtenecker

Der Burgermeister stellt fest:

a) dass die Sitzung von ihm zeitgerecht einberufen wurde;

b) dass der Termin dieser Sitzung im Sitzungsplan zeitgerecht angekundigt wurde, daher die Einladung
der Gemeinderatsmitglieder unter Bekanntgabe der Tagesordnung ordnungsgemaR ohne Nachweis
erfolgte und durch Anschlag an der Amtstafel kundgemacht wurde;

c) dass 24 Mitglieder anwesend sind. Die Sitzung ist beschlussfahig.

Es sind 2 Zuschauer anwesend. Die coronabedingten SchutzmaBnahmen werden im erweiterten Sit-
zungssaal eingehalten.

Der Burgermeister begriBt alle anwesenden Gemeinderate und geht zur festgesetzten Tagesordnung
uber.

Punkt 1
Unter diesem Tagesordnungspunkt besteht die Moglichkeit
Anfragen an den Gemeinderat zu stellen

Kindergartenleiterin Simone Schartimdller als Zuhdérerin pladiert flr eine positive Befurwortung bei der
Fassung des Grundsatzbeschlusses zum Zubau beim bestehenden Kindergartengebédude Rieglstrale 7.




Punkt 2
Bericht des Prufungsausschusses

Prufungsausschussobmann Johannes Skopetz, BSc berichtet, dass am 15. September 2020 eine Pri-
fungsausschusssitzung stattfand.

Unter dem ersten TOP wurden die Belege 1/2020 bis 2.089/20 stichprobenweise gepruft. Bei Beleg 57
wurde nicht vermerkt, zu welchem Fahrzeug die Schneeketten beschafft wurden. Bei Beleg 64 wurde
trotz eines Garantiefalls It. Vermerk auf der Rechnung € 213,60 bezahlt.

Der Birgermeister stellt klar, dass es sich beim Beleg 57 um Schneeketten handelt, die fir beide
Unimogs passen. Beim Beleg 64 handelt es sich lediglich um Frachtkosten fir die Lieferung von zwei
Schneckenwellen fur das Streugerat. Die Kosten fur die Wellen sind ein Garantiefall, lediglich die
Frachtkosten in Hohe von Eur 213,60 wurden der Gemeinde verrechnet.

Unter dem zweiten TOP wurde festgestellt, dass die Kontostdnde per 15.9.2020 bei der Raiffeisenbank
einen negativen Saldo von € 111.634,88 und bei der Sparkasse ein Minus von € 148.340,74 ergeben.
Das fuhrt zu einem Gesamtminus von € 259.975,62

Unter dem dritten TOP wurden die Auenstande bei den Gemeindegebiihren gepruft.

Bei einem Abgabepflichtigen sind seit dem Jahr 2018 die Anschlussgebuhren fir Wasser u. Kanal in
Hohe von € 2.543,62 noch offen. Es wird vom Prifungsausschuss empfohlen gemeinsam eine
Ratenvereinbarung zu treffen.

Ansonsten sind keine groReren AuBenstande vorhanden.

Der Prifbericht wurde einstimmig angenommen.

Unter dem TOP Allfalliges fragt der Prifungsausschuss nach, nachdem bei der letzten
Planungsausschusssitzung tber die beabsichtigte Umwidmung im Anschluss an die Mottlsiedlung
gesprochen wurde, ob hier bereits Planungskosten entstanden sind?

Der Birgermeister antwortet, dass bis zum heutigen Tag keine Planungskosten diesbeziglich entstanden
sind.

Nachdem keine Wortmeldungen erfolgen, stellt der Birgermeister den Antrag den vorgetragenen
Bericht zustimmend zur Kenntnis zu nehmen.

Beschluss: Der Antrag wurde einstimmig angenommen. Die Abstimmung erfolgte mit Erheben der
Hand.

Punkt 3
BeschlieBung des ersten Nachtragsvoranschlages fur das Haushaltsjahr 2020

Kassenleiter Josef Hofer ruft das Schema mit den drei Haushalten (Finanzierungshaus, Ergebnishaushalt
und Vermaogenshaushalt) zum Uberblick in Erinnerung und erortert die Zusammenhange.

Aufgrund der angespannten Einnahmenentwicklung (Ertragsanteile) war es nur unter grolRen Anstren-
gungen moglich einen ausgeglichenen ersten Nachtragsvoranschlag zu erstellen.

Bei den Gemeindeertragsanteilen ist laut einer Schatzung des BMF mit einem Minus von 149.600,00 im
Vergleich zum Voranschlag fir 2020 einzuplanen. Bei den Kommunalsteuern muss von einem Minus
von Eur 55.000,00 ausgegangen werden.

Obwohl die Gemeinde Bad Zell vom Land OO aus dem Topf des Gemeindepaketes Eur 121.000,00 er-
halten hat, fehlen dennoch rund Eur 84.000,00.

Der Kassenleiter weist besonders darauf hin, dass nach der VRV 2015 alle Projekte im Vorfeld entwe-
der durch Eigenmittel oder Fremdmittel (Darlehen) ausfinanziert sein mussen

In den folgenden Tagesordnungspunkten 5 und 6 ist diese VVorgabe der zentrale Hintergrund.

In weiterer Folge erortert der Kassenleiter das Zustandekommen des EGT:




Finanzierungs-Voranschlag Einzahlungen Auszahlungen

1. Operative Gebarung 5.396.900 5.144.000
2. Investive Gebarung 784.600 1.281.300
3. Finanzierungstatigkeit 614.900 221.300
Zwischensumme: 6.796.400 6.646.600
Abzugl. Investive Einzelvorhaben 1.409.500 1.259.700
Summe: 5.386.900 5.386.900
EGT 0

Diese wichtige Kennzahl, das Ergebnis der gewohnlichen Geschéftstatigkeit (EGT), gibt Auskunft dar-
uber ob die Gemeinde — nach Abzug der Investitionen fur Projekte — aus eigener Kraft den Haushalt-
sausgleich bewerkstelligen kann. Das EGT der Gemeinde Bad Zell ist ausgeglichen, waére es negative,
dann ware Bad Zell eine Harteausgleichsgemeinde.

Bereits beriicksichtigte Darlehensaufnahmen bzw. Zwischenfinanzierungen fihren im Finanzierungs-
haushalt zu einem positiven Saldo in Hohe von Eur 149.800,00 bei den liquiden Mitteln.

Im Ergebnis-Voranschlag wird die voraussichtliche Entwicklung des Nettoergebnisses dargestellt:

Summe Ertrage: 5.987.900
Summe Aufwendungen: 6.148.400
Saldo Nettoergebnis: -160.500
Entnahme von Haushaltsricklagen 109.200
Zuweisung an Haushaltsrticklagen 8.300
Nettoergebnis: -59.600

Beeinflusst wird das negative Nettoergebnis von Eur -59.600,00 durch die geringere Riicklagen-
Entnahme und vor allem durch den Einnahmenausfall durch Covid-19.

Im Detailnachweis des Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlages ist unter anderem ein Minus von Eur
12.000,00 bei den Abfallgebiihren zu veranschlagen, weil die Entsorgungskosten fur Abfall gestiegen
sind bzw. Altstofferldse eingebrochen sind.

Aufgrund der geplanten Umstellung des Edv-Systems am Gemeindeamt auf das Gemdat Datencenter
(GemCloud) missen Eur 2.900,00 vorgesehen werden.

Bei den Berufsschulkosten ist ein Mehraufwand von Eur 14.700,00 zu veranschlagen. Auch die Winter-
dienstkosten waren aufgrund des strengen vergangenen Winters um Eur 37.000,00 héher zu veranschla-
gen.

Im nachfolgenden Nachweis Uber die Investitionstatigkeit missen alle VVorhaben ausgeglichen bzw.
zwischenfinanziert sein.

Projekt (Prioritat) Mittelverwendung | Mittelherkunft NVA
Volkschule Dachsanierung (1) — KIG 240.300 + 240.300
Strallenbau (2) — Riicklage 22.400 +22.400
Amtsgebdude-Neubau (3) 0 0 0
FF. Bad Zell — Fahrzeugankauf 1. Rate 32.100 32.100 0
Wasserversorgung- Erweiterung — BA 06 Teil 1 244.900 250.000 +5.100
Sanierung Quellen Ellerberg — BA 06 Teil 2 41.500 41.500 41.500
BaulanderschlieRung Erdleiten — 31.000 28.300 -2.700
Siedlungsstralie

Abwasserbeseitigung — Abgang RA 2019 135.00 135.000
Baulanderschliessung Riegl — Kanalbau Abgang 100.000 100.000




Fur die Dachsanierung bei der Volksschule wurde bereits ein nicht riickzahlbarer Zuschuss in Héhe von
Eur 240.300 nach dem Kommunalinvestitionsgesetzes beantragt. Das spart der Gemeinde Eigenmittel
bzw. Darlehenkosten fiir die Zukunft.

Neu dazugekommen ist fur den Fahrzeugankauf der FF. Bad Zell die 1. Rate. Neu hinzugekommen sind
auch die Sanierungskosten der Quellen Ellerberg. Dieser erste Sanierungsabschnitt kann mittels Landes-
darlehen fur den BA 06 finanziert werden (Flissigmachung 2021 — daher Zwischenfinanzierung).

Laut Schuldennachweis betragt der Schuldenstand am 31.12.2020 Eur 3.561.100,00.

Im Jahr 2023 laufen zwei Bankdarlehen aus. Die Tilgung wird sich daher um Eur 62.200,00 reduzieren.
Weiters lauft das Bankdarlehen der Gemeinde-KG fir die Sanierung der NMS mit 12/2023 aus. Hier
betragt die jahrliche Tilgungsrate € 90.000

Die Rucklage (Zahlungsmittelreserve) reduziert sich von Eur 176.400,00 vom 31.12.2019 auf Eur
75.500,00 am 31.12.2020. Wenn die Planwerte im NVA auch tatséchlich halten, dann misste am Giro-
konto zum Jahresende ein Habenstand von Eur 75.500 aufscheinen. Dieser Betrag wird dann als echte
Zahlungsmittelreserve auf ein eigenes Sparkonto gebucht.

Beim bereits beschlossenen Dienstpostenplan gibt es keine Anderungen.

Kassenleiter Josef Hofer weilt besonders darauf hin, dass die VVoranschlagserstellung unter den aktuell
von der Direktion Inneres vorgegebenen Bedingungen sehr schwierig ist, weil hier eine Menge an biro-
kratischen Hurden eingebaut sind. Der Gemeindevoranschlag wird einer Verordnung gleichgesetzt. Be-
triebs- bzw. volkswirtschaftliche Uberlegungen treten hier in den Hintergrund. Juristische Auslegungen
sind das zentrale Thema. Im ganzen Bezirk Freistadt wurde kein einziger Voranschlag genehmigt.

Der Biirgermeister dankt dem Kassenleiter fur seine Ausfiihrungen und seine gewissenhafte Arbeit und
berichtet weiters, dass beabsichtigt ist — wie bereits erwahnt - folgende Darlehen aufzunehmen.

a) Hier soll nun der Gemeinderat einen Grundsatzbeschluss zur Aufnahme von Darlehen bzw. Zwi-
schenfinanzierungen fassen:

Eur 135.000,00 Abwasserbeseitigung Foinerweg, Taschengrubergriinde, elektronische Uberwa-
chung von Kanalpumpwerken und Kanalsanierungen Schadensklasse 4

Eur 100.000,00 Aufstockung des Kanalbaudarlehens der Raiffeisenbank Region Pregarten flr
Riegl Ost

Eur 138.700,00 Zwischenfinanzierungen fir die Krabbelstube (Eur 40.400,00),
Sanierung Ellerbergquellen BA 06 — Teil 2 (Eur 41.500,00) und
Kanalsanierungen bzw. Hausanschliisse (Eur 56.800,00)

Eur 250.000,00 Zuzahlung des Landesdarlehens fur den BA 06 — Wasserversorgung Bad Zell

Die Auftragsvergaben missen dann unter einem eigenen Tagesordnungspunkt erfolgen.
Es erfolgen keine weiteren Wortmeldungen.

Der Burgermeister stellt nun den Antrag den Grundsatzbeschluss zur Aufnahme der unter dem Punkt 3a
angefiihrten Darlehensaufnahmen, Darlehensaufstockung bzw. Zwischenfinanzierung zu fassen und so-
mit den vorliegenden ersten Nachtragsvoranschlag 2020 zu beschlielRen.

Beschluss: Der Antrag wurde einstimmig angenommen. Die Abstimmung erfolgte mit Erheben der
Hand.



Punkt 4
BeschlieBung des Mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanes (MEFP) fur die Planungsperiode
2020 - 2024

Kassenleiter Josef Hofer berichtet, dass der erste Nachtragsvoranschlag fur das Haushaltsjahr 2020 in
den MEFP eingearbeitet wurde. In der Prioritatenreihung hat sich grundsatzlich nichts geandert.

Neu hinzugekommene Projekte sind der Einbau der 2. Krabbelstube-Gruppe in der Musikschule, der
Ankauf des Kommandofahrzeuges fir die FF Bad Zell und die Sanierung der Ellerbergquellen.

Fur 2021 ist die Sanierung der SiedlungsstralRe Frohlichsiedlung eingeplant.

Aus heutiger Sicht sind die liquiden Mittel und das Nettoergebnis positiv.

Gemeindevorstand Mag. Manfred Hofko fragt bezuglich dem aktuellen Stand beim geplanten Neubau
des Amtsgebdudes nach.

Der Burgermeister konkretisiert, dass es bislang noch keine konkreten Planungsarbeiten gab. Bisher
wurden nur Ideen diskutiert, die jedoch aufgrund mangelnder Finanzierungmdglichkeiten nicht weiter
verfolgt wurden.

Der Burgermeister stellt den Antrag, den vorliegenden Mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanes
(MEFP) fur die Planungsperiode 2020 — 2024 zu beschlieRen.

Beschluss: Der Antrag wurde angenommen. 21 Stimmen fur den Antrag, 3 Stimmenthaltungen (Mag.
Manfred Hofko, Klaus Lichtenecker, Johannes Wurm). Die Abstimmung erfolgte mit Erheben der
Hand.

Punkt 5
Darlehen zur Ausfinanzierung von Vorhaben - Auftragsvergaben
a)  Abwasserbeseitigung FoiRnerweg, Taschengrubergriinde, elektronische Uberwachung von
Kanalpumpwerken und Kanalsanierungen Schadensklasse 4
b) BaulanderschlieBung Riegl Ost — Aufstockung Kanalbaudarlehen

Der Burgermeister berichtet, dass nachstehende VVorhaben nicht ausfinanziert sind und daher eine Dar-
lehensaufnahme notwendig ist.

a) Abwasserbeseitigung Foifnerweg, Taschengrubergriinde, elektronische Uberwachung von Ka-
nalpumpwerken und Kanalsanierungen Schadensklasse 4
Zur Darlehensaufnahme wurden folgende Banken eingeladen:
Raiffeisenbank Region Pregarten, Sparkasse Pregarten UnterweilRenbach AG, BAWAG PSK
Die erforderliche Darlehenshéhe betragt Eur 135.000,00.

Ausgeschrieben wurde ein Darlehen mit einer Laufzeit von 25 Jahren, Bindung an den 6-
Monats-Euribor. Folgende Angebote liegen vor:

Sparkasse Pregarten Unterweil’enbach AG: 0,54 % Aufschlag auf den 6-Monats-Euribor
Angebot der Raiffeisenbank Region Pregarten: 0,6 % Aufschlag auf den 6-Monats-Euribor

Die BAWAG PSK hat kein Angebot abgegeben.

b) Baulanderschlielung Riegl Ost
Hier soll das aktuelle Kanalbaudarlehen der Raiffeisenbank Region Pregarten fiir Riegl Ost aus
dem Jahr 2018 um Eur 100.000,00 zu den bereits ausverhandelten Konditionen aufgestockt wer-
den.

Johannes Skopetz fragt nach mit welchen Gebuhren zu rechnen ist.




Der Biirgermeister teilt mit, dass bei der Darlehensausschreibung eine Auflistung aller Spesen und Ge-
bihren eingefordert wurde. Nachdem hier keine Gebuhren und Spesen angeboten wurden, dann fallen
auch keine an. Es gibt keine weiteren Wortmeldungen.

Der Bilrgermeister stellt den Antrag zur Aufnahme eines Darlehens wie im Punkt 5a beschrieben beim
Bestbieter Sparkasse Pregarten-Gallneukirchen AG laut Angebot zur Ausfinanzierung von Vorhaben in
Hohe von Eur 135.000,00.

Beschluss: Der Antrag wurde einstimmig angenommen. Die Abstimmung erfolgte mit Erheben der
Hand.

Der Burgermeister stellt dann einen weiteren Antrag zur Aufstockung des bestehenden Kanalbaudarle-
hens flr Riegl Ost bei der Raiffeisenbank Region Pregarten zu den bereits verhandelten Konditionen in
Hohe von Eur 100.000,00.

Beschluss: Der Antrag wurde einstimmig angenommen. Die Abstimmung erfolgte mit Erheben der

Hand.
Punkt 6
Zwischenfinanzierungsdarlehen fiir Vorhaben, die 2020 nicht ausfinanziert werden kénnen
- Auftragsvergabe

Der Birgermeister berichtet, dass im Finanzierungshaushalt des Gemeindevoranschlages das Ergebnis
der laufenden Geschaftstatigkeit und jedes investive Einzelvorhaben ausgeglichen darzustellen ist. Aus
diesem Grund sind nachstehende Vorhaben, deren Einnahmen erst im n&chsten bzw. in den nédchsten
Jahren zu erwarten sind und Ausgaben bereits erfolgt sind bis 31.12.2021 zwischen zu finanzieren. Die-
se Darlehenssumme betragt Eur 138.700,00. Zur Darlehensaufnahme wurden folgende Banken eingela-
den: Raiffeisenbank Region Pregarten, Sparkasse Pregarten UnterweiRenbach AG, BAWAG PSK

Die Darlehenssumme teilt sich auf folgende drei Bereiche auf:

a)  Krabbelstube (2. Gruppe) Eur 40.400,00
b)  Sanierung Ellerbergquellen BA 06 (Teil 2) Eur 41.500,00
c)  Kanalsanierungen und Hausanschliisse Eur 56.800,00

Folgende Angebote liegen vor:

Angebot der Raiffeisenbank Region Pregarten: 0,5 % fix

Angebot der Sparkasse Pregarten UnterweiRenbach AG: 0,54 % Aufschlag auf den 6-Monats-Euribor,
wobei bei einem Euribor-Wert unter O fur die Zinsanpassung ein Wert von 0 % herangezogen wird.

Die BAWAG PSK hat kein Angebot abgegeben.

Der Burgermeister stellt den Antrag zur Aufnahme eines Zwischenfinanzierungsdarlehen beim Bestbie-
ter Raiffeisenbank Region Pregarten laut Angebot fiir Vorhaben, die 2020 nicht ausfinanziert werden
kdnnen in Hohe von Eur 138.700,00.

Beschluss: Der Antrag wurde einstimmig angenommen. Die Abstimmung erfolgte mit Erheben der
Hand.




Punkt 7
Wasserversorgung Bad Zell - Auftragsvergabe zur Sanierung der Ellerbergquellen

Der Biirgermeister berichtet, dass am 2.6.2020 und am 18.6.2020 bei der Wasserversorgungsanlage der
Marktgemeinde Bad Zell eine behordliche Uberpriifung durch die Abteilung Wasserwirtschaft beim
Land OO durchgefiihrt wurde.

Dabei wurden erhebliche Méngel bei Schéchten bzw. Auslaufwerken aufgezeigt und mittels Fotos do-
kumentiert, die eine Sanierung aller Ellerbergquellen méglichst zeitnah notwendig macht. Diesbeziig-
lich wurde mit OO Wasser Kontakt aufgenommen. Die Beratungsstelle OO Wasser ist als Gruppe in der
Abteilung Wasserwirtschaft des Amtes der O6. Landesregierung eingerichtet.

Die Sanierung von Quellen gehdrt unter anderem zu deren Spezialgebiet.

Eine bereits erfolgte Kamerabefahrung bei allen Quellen durch OO Wasser dient als Grundlage zur An-
gebotserstellung Uber diese SanierungsmaBnahmen. Hier wurden beispielsweise Versetzungen, Ver-
schlammungen und Einwiichse im Leitungsnetz lokalisiert.

Als erster Schritt wurde bereits bei der vergangen Gemeindevorstandssitzung der Auftrag zum Einbau
einer UV-Anlage erteilt, die aus fachlicher Sicht zur Sicherstellung der mikrobiologischen Anforderun-
gen an die Trinkwasserqualitat notwendig war.

Als néchstes sollen nun die Nebenguellen im November 2020 saniert werden. Die Sanierung _(_jer ande-
ren Ellerbergquellen soll im Friihjahr 2021 erfolgen. Laut einer Grobkostenschatzung von OO Wasser
sind fir die gesamten QuellsanierungsmaRnahmen ca. Eur 270.000,00 einzuplanen.

Die Kostenschatzung fur die Sanierung der Nebenquellen belé&uft sich auf Eur 20.669,50 exkl. Ust. plus
Kosten fiir den Bautrupp von OO Wasser in Héhe von Eur 17.000,00 (100 Std. a Eur 170,00).
Gemeindevorstand Engelbert Diesenreither fragt nach warum alle Quellen, auch die Hoéllgrafen- und
Kirnnerquellen, tberprift wurden.

Der Biirgermeister erklart, dass mit dieser umfassenden Kamerabefahrung durch OO Wasser ein Uber-
blick tber alle Quellen geschaffen wurde.

Der Birgermeister schrankt weiters ein, dass sich die Gemeinde vorerst nur auf die Ellerbergquellen
konzentrieren muss.

Erst wenn alle Sanierungsarbeiten beim Ellerberg abgeschlossen sind und die Ergebnisse tber die
Schittungen vorliegen, dann muss es eine Entscheidung tber die weitere VVorgehensweise bei den Holl-
grafen- und Krinnerquellen geben.

Der Biirgermeister stellt den Antrag OO Wasser mit der Teilsanierung der Nebenquellen beim Ellerberg
in Hohe von Eur 20.669,50 (exkl. Ust.) fir Material und Eur 17.000,00 flr den Wasserbautrupp zu be-
auftragen.

Beschluss: Der Antrag wurde einstimmig angenommen. Die Abstimmung erfolgte mit Erheben der
Hand.

Punkt 8
Erweiterung des Kindergartengebaudes Rieglstra3e 7 - Grundsatzbeschluss

Gemeinderat Josef Haslhofer berichtet, dass sich zurzeit im Kindergartengebdude Rieglstralle 7 vier
Kindergartengruppen und im Haus flr Senioren ist eine Gruppe untergebracht.

Durch Uberschreitungen in allen Gruppen konnten heuer 113 Kinder aufgenommen werden.

(4 Gruppen mit 24 Kinder, Integrationsgruppe mit 17 Kinder anstatt 15)

Weitere vier Kinder befinden sich aktuell auf der Warteliste.




Die Betreuung der unter 3-jahrigen Kinder erfolgt in den beiden Krabbelstuben in der Musikschule.

Im aktuellen Arbeitsjahr ist die zweite Gruppe in Betrieb genommen worden. Insgesamt werden in den
beiden Krabbelstubegruppen 28 Kinder betreut.

Da nicht jeden Tag alle Kinder anwesend sind, geht sich mit Hilfe des Platzsharings und mit leichten
Uberschreitungen bei der Kinderhdchstzahl der Betrieb aus.

Kinder, die zu Beginn des Arbeitsjahres uber 3 Jahre alt sind, sollen einen Kindergartenplatz erhalten;
fur alle unter 3-j&hrigen Kinder, bei denen die Eltern berufstétig, arbeitssuchend oder in Ausbildung
sind, soll ein Krabbelstubenplatz oder ein Platz bei einer Tagesmutter zur Verfligung stehen.

Aufgrund der geplanten bzw. der zu erwartenden Wohnbau- und Siedlungstétigkeit in den néchsten Jah-
ren kann der Bedarf an Krabbelstuben- und Kindergartenplatzen mit dem vorhandenen Angebot nicht
abgedeckt werden.

Es gibt mehrere Alternativen um ausreichend Platz fiir die formulierten Ziele in der Kinderbetreuung zu
erreichen.

Eine Alternative wére das Aufstellen von Containern als Zwischenlésung.

Eine weitere Alternative stellt das Angebot der Tagesmiditter dar, wobei aktuell zwei Frauen aktiv und
ausgelastet sind.

Eine weitere Uberlegung ist beim bestehenden Kindergarten RieglstraBe 7 einen Zubau zu schaffen.
Josef Haslhofer sieht bei der Zubauvariante die beste Mdglichkeit zur Verbesserung der Raumsituation.

Gemeindevorstand Engelbert Diesenreither analysiert, dass der starke Zulauf bei den Kinderbetreuungs-
angebote vielfach darauf zurlickzufihren ist, weil der Kindergarten gratis ist. Die Gemeinde muss jetzt
im Rahmen der Abgangsdeckung die Kosten ibernehmen.

Josef Haslhofer konkretisiert, dass der Abgang im letzten Jahr Eur 198.500,00 ausgemacht hat.

Dieser Abgang wird sich entsprechend erhéhen, da je Gruppe mit ca. Eur 30.000,00/Jahr zu rechnen ist.
Reinald Ittensammer fragt nach, ob angedacht ist die gesamte Kinderbetreuung beim bestehenden Kin-
dergarten Rieglstral3e 7 zu positionieren.

Der Birgermeister stellt klar, dass im Haus fur Senioren jedenfalls die Kindergartengruppe bestehen
bleiben soll.

Friedrich Putschogl positioniert sich klar und flhrt aus, dass ein geplanter Zubau an der finanziellen Si-
tuation in der Gemeinde nicht scheitern darf, weil Kinder so bald wie mdglich in die Gesellschaft einge-
gliedert werden mssen.

Josef Haslhofer stellt den Antrag den Grundsatzbeschluss zur Erweiterung des Kindergartengebaudes
RieglstraRe 7 zu fassen.

Beschluss: Der Antrag wurde einstimmig angenommen. Die Abstimmung erfolgte mit Erheben der
Hand.

Punkt 9
Reinhaltungsverband Kettenbach — BeschlieRung eines Burgschaftsvertrages anlasslich der
Aufnahme eines Darlehens zur Sanierung des Verbandssammlers

Der Burgermeister berichtet, dass der Reinhaltungsverband Kettenbach zur Sanierung des Verbands-
sammlers bei der Sparkasse Pregarten-UnterweiRenbach AG ein Darlehen in Hohe von Eur 300.000,00
mit einer Laufzeit von 25 Jahren aufgenommen hat. Die Marktgemeinde Bad Zell soll nun im Rahmen
eines Blrgschaftsvertrages die Haftung fir 52,3 Prozent (=Anteil der Gemeinde Bad Zell am RHV Ket-
tenbach) der zum Zeitpunkt der Falligstellung aushaftenden Finanzierung zuzuglich Zinsen und Spesen
ubernehmen.

Diese Haftungslibernahme bedarf der aufsichtsbehordlichen Genehmigung.

Der Burgschaftsvertrag liegt vor. Es gibt keine Wortmeldungen.




Der Birgermeister stellt den Antrag auf BeschlieBung des vorliegenden Birgschaftsvertrages anlésslich
der Aufnahme eines RHV-Darlehens zur Sanierung des Verbandssammlers.

Beschluss: Der Antrag wurde einstimmig angenommen. Die Abstimmung erfolgte mit Erheben der
Hand.

Punkt 10
Genehmigung einer Vereinbarung mit der Wassergenossenschaft Zellhof Uber die Einlei-
tung von Schmutzwassern in die bestehende Kanalisation der Marktgemeinde Bad Zell

Gemeinderat Stefan Schiibl berichtet, dass im Jahr 2018 zur Errichtung und den Betrieb einer Abwas-
serbeseitigungsanlage fur 98 EW sowie fur die Ableitung tber das bestehende Kanalnetz der Marktge-
meinde Bad Zell in die Klé&ranlage des RHV Kettenbach die Wassergenossenschaft Zellhof gegriindet
wurde.

Betreut vom Ingenieurbiiro Jung & Partner bzw. errichtet von der Fa. Kern BaugmbH wurden die Bau-
arbeiten mit Ende Oktober 2019 abgeschlossen.

Nun muss eine Vereinbarung zwischen der Wassergenossenschaft Zellhof und der Marktgemeinde Bad
Zell Gber die Hohe der Kanalbenutzungsgebuhren fur die Mitglieder der WG Zellhof abgeschlossen
werden.

In der vorliegenden Vereinbarung wird von einem pauschalen Abwasseranfall von 35 m3 pro Person und
Jahr ausgegangen. Diese Pauschale Abwassermenge wird seitens des Landes OO als realistische GroRe
bewertet. Die WG Zellhof verpflichtet sich in der vorliegenden Vereinbarung bis zum Ablauf des Bank-
darlehens (25 Jahre ab 2020) an die Marktgemeinde Bad Zell eine jahrliche wertgesicherte Benuitzungs-
gebuhr in der Hohe von Eur 1,67 (zuzlglich 10 % Ust.) je eingeleitetem m3 Abwassser zu entrichten.

Markus Hackl fragt nach, ob grol3ere zukiinftige Investitionen im RHV Kettenbach bei der Gestaltung
der Benutzungsgebuhren fur die WG Zellhof beriicksichtigt werden kdnnen.

Stefan Schubl erklart, dass sich in der vorliegenden Vereinbarung die Marktgemeinde Bad Zell vorbe-
hélt bei grolleren Veranderungen der Einleitungsgebiihren an den RHV Kettenbach in Bezug auf die
Kléranlage Kettenbach 1, nach vorheriger Absprache mit der WG Zellhof, die Benlitzungsgebiihr aufl3er-
ordentlich anzupassen.

Stefan Schiibl stellt den Antrag auf Genehmigung der vorliegenden Vereinbarung mit der Wassergenos-
senschaft Zellhof Uber die Einleitung von Schmutzwaéssern in die bestehende Kanalisation der Markt-
gemeinde Bad Zell.

Beschluss: Der Antrag wurde einstimmig angenommen. Die Abstimmung erfolgte mit Erheben der
Hand.

Punkt 11
Flachenwidmungsplanianderung Nr. 3 — Anderung Nr. 19 (Haider, Haselbach 1) — GN
1753 (Teilflache), KG Lanzendorf — Anderung von Griinland in Griinland Sonderausweisung
Fischverarbeitung und Fischzucht — Vorlage der Fachgutachten

Der Vizeblrgermeister berichtet, dass zur geplanten Umwidmung Stellungnahmen vom MiKdo OO, der
LWK 00, der WKOO und vom EVU Ebner Strom jeweils ohne Einwendungen vorliegen.




Die Fachgutachten vom Amt der OO. Landesregierung liegen vor. Ausgehend von der naturschutzfach-
lichen Stellungnahme muss aufgrund der nachteiligen Auswirkungen auf das Landschaftsbild und der
allgemein sensiblen Lage des Planungsarelas die geplante Anderung abgelehnt werden. Es wird daher
eine Abstimmung mit der Abteilung Land- und Forstwirtschaft, der Abt. Raumordnung und dem Amts-
sachverstandigen fir Natur- und Landschaftsschutz empfohlen, in welchem AusmaR die Planung ohne
Widmungsénderung umsetzbar ist.

Der Antragsteller hat nunmehr gednderte Planunterlagen zum Abbruch und Errichtung eines Geb&udes
zur Fischverarbeitung sowie ein fischereiliches Bewirtschaftungskonzept fir die Fischzuchtanlage vor-
gelegt, in dem sehr wohl die widmungsrechtliche Zuldssigkeit, die Notwendigkeit des geplanten Neu-
baues sowie des geringfligig vergrolRerten Ersatzneubaues eines bestehenden Bruthauses im unspezifi-
schen Grunland fir den Fortbestand bzw. die Sicherung des Betriebsstandortes attestiert wird. Mit Stel-
lungnahme der Abt. Land- und Forstwirtschaft vom 17.07.2020 sind aus fischereifachlicher Sicht die
Grundlagen fur eine positive fachliche Beurteilung des Baues im unspezifischen Grunland gegeben.

Der Planungsausschuss hat diesen TOP in der Sitzung am 09.09.2020 vorberaten und schlédgt dem Ge-
meinderat vor, auf Grund der Aktenlage, das Umwidmungsverfahren einzustellen.
Es gibt keine Wortmeldungen.

Der Vizeblrgermeister stellt den Antrag, das Umwidmungsverfahren zur FIachenwidmungsplan_?_;inde-
rung Nr. 3 — Anderung Nr. 19 (Haider, Haselbach 1) — GN 1753 (Teilfliche), KG Lanzendorf — Ande-
rung von Grinland in Griinland Sonderausweisung Fischverarbeitung und Fischzucht einzustellen.

Beschluss: Der Antrag wurde einstimmig angenommen. Die Abstimmung erfolgte mit Erheben der
Hand.

Punkt 12
Antrag auf Abanderung des Flachenwidmungsplanes fir GN 518, 520/2 u. 520/3 (je-
weils Teilflache), KG Lanzendorf — Sternchenbau Nr. 29 — Haider/Gusenbauer, Erdleiten 25 —
Grundsatzbeschluss

Der Vizeburgermeister berichtet, dass die Widmungsfldche des bestehenden Wohngebdudes im Grin-
land Nr. 29 bereits mit einem Wohngebdude, welches zwei Wohneinheiten umfasst, und mit Nebenge-
bauden bebaut ist.

Derzeit liegen Absichten der Grundeigenttimer zur Errichtung eines Pools vor und es bestehen innerhalb
der rechtswirksamen Widmungsflache kaum geeignete Fldchen zur Realisierung dieses Bauvorhabens.
Um das geplante Vorhaben zu ermdéglichen, wird die Ausweisung des bestehenden Wohngeb&udes

im Grinland Nr. 29 in Richtung Norden bzw. Nordwesten um insgesamt 127 m? erweitert, bei gleich-
zeitiger Rickwidmung einer 38 m? grof3en westlichen Teilflache in Griinland. Die Widmungsflache des
bestehenden Wohngeb&dudes im Grinland Nr. 29 wird somit im Vergleich zum Rechtsstand um 89 m?
auf insgesamt 1.457 m2 erhéht.

Zur Beschréankung des Flachenausmales der mit Gebduden und Schutzdachern bebaubaren Flache und
in Reaktion auf die Lage im 30 m-Waldperimeter wird die Widmungsflache nordlich und nordwestlich
des Wohngeb&udes, unter Einhaltung eines 1,0 m-Abstandes zum Gebdudebestand, mit Schutz- oder
Pufferzonen im Bauland SP2 bzw. im Wesentlichen SP4 (iberlagert.

SP2 Errichtung von Wohngeb&duden unzul&ssig.

SP4 Errichtung von Gebauden und Schutzdéchern unzulassig.

Zugleich wird ohne inhaltlicher Anderung eine Anpassung der bereits rechtswirksamen Schutzzonen im
Planungsraum an die Planzeichenverordnung fur Flachenwidmungspléane (LGBI. Nr. 26/2016) vorge-
nommen. Die mit einer Schutzzone uberlagerte Widmungsflache des bestehenden Wohngeb&dudes im




Grunland Nr. 29 vergrofert sich somit im Vergleich zum Rechtsstand um rund 200 m? auf insgesamt
879 m? (davon 676 m? SP2 und 203 m? SP4). Der mit einem Hauptgebdude bebaubare Bereich der
Widmungsflache umfasst 578 m? und somit deutlich weniger als 1.000 m2.

Die Option zur Schaffung eines zusatzlichen Bauplatzes ist durch das FlachenausmaR und die Flachen-
konfiguration sowie die Widmungsfestlegung, welche nur ein Hauptgeb&ude fur zul&ssig erklart, nicht
gegeben. Die gegenstandliche Anderung des Flachenwidmungsteiles Nr. 3 steht damit im Einklang mit
den Bestimmungen des O6. ROG 1994 idgF. und ein Widerspruch zu den Zielen des Ortlichen Entwick-
lungskonzeptes Nr. 1 besteht nicht.

Da es sich beim gegenstandlichen Umwidmungsvorhaben um eine geringfligige Erweiterung der bereits
mit einem Hauptgeb&ude bebauten Widmungsflache des bestehenden Wohngeb&udes im Grinland Nr.
29 handelt, ergeben sich keine Auswirkungen auf die Baulandbilanz.

Der Bestandssituation entsprechend sind die Voraussetzungen fur Ver- und Entsorgung

sowie Verkehrsinfrastruktur gegeben.

Der Planungsausschuss hat diesen TOP in der Sitzung am 09.09.2020 vorberaten und schlédgt dem Ge-
meinderat vor, das Umwidmungsverfahren einzuleiten.

Der Vizebirgermeister stellt den Antrag den Grundsatzbeschlusses auf Abanderung des Flachenwid-
mungsplanes fur GN 518, 520/2 u. 520/3 (jeweils Teilflache), KG Lanzendorf — Sternchenbau Nr. 29 —
Haider/Gusenbauer, Erdleiten 25 wie dargestellt zu fassen.

Beschluss: Der Antrag wurde einstimmig angenommen. Die Abstimmung erfolgte mit Erheben der
Hand.

Punkt 13
Antrag auf Abanderung des Flachenwidmungsplanes fir GN 801/1, KG Zell bei Zellhof —
Umwidmung von B, MB u. Ff1 in Geschéaftsgebiet mit einer Gesamtverkaufsflache von 1.500 m? -
Lagerhausgen. Pregarten-Gallneukirchen — Grundsatzbeschluss

Der Birgermeister berichtet, dass durch die gegenstandliche Flachenwidmungsteilanderung eine Um-
strukturierung der bestehenden Lagerhausfiliale durch tberwiegend Neubaumalinahmen ermdglicht
werden soll. Es ist geplant den Bau- und Gartenmarkt zu erweitern. Die Tankstelle soll erhalten bleiben
und um eine Waschanlage erganzt werden. Es ist geplant die bestehenden Silos abzubrechen. Durch die
Umwidmung der Planungsraumfldche in Bauland/Gebiet fur Geschéftsbauten mit einer Gesamtver-
kaufsflache von max. 1.500 m2? und einer Limitierung der Verkaufsflache fur tberwiegend Lebens- und
Genussmittel der Grundversorgung auf 300 m2 sind keine wesentlichen Anderungen der Nutzungsstruk-
tur bedingt und es stimmt die Anderung mit den Festlegungen des OEK Nr. 1 sowie den Planungszielen
und offentlichen Interessen der Gemeinde Uberein. Entlang dem Gehsteig ist ein Griinstreifen in einer
Mindestbreite von 1,5 m zu gestalten (Schutzzone SP3).

Angestrebt wird weiters die Erstellung eines Bebauungsplanes, welcher auch das nérdlich angrenzende
Grundstiick umfassen soll.

Der Planungsausschuss hat diesen TOP in der Sitzung am 09.09.2020 vorberaten und schlédgt dem Ge-
meinderat vor, das Umwidmungsverfahren einzuleiten. Es erfolgen keine Wortmeldungen.

Der Birgermeister stellt den Antrag, den Grundsatzbeschluss auf Abdnderung des Flachenwidmungs-
planes fir GN 801/1, KG Zell bei Zellhof — Umwidmung von B, MB u. Ff1 in Geschéaftsgebiet mit einer
Gesamtverkaufsflache von 1.500 m? - Lagerhausgen. Pregarten-Gallneukirchen zu fassen.

Beschluss: Der Antrag wurde einstimmig angenommen. Die Abstimmung erfolgte mit Erheben der
Hand.




Punkt 14
Antrag auf Abanderung des Flachenwidmungsplanes fir GN 778/3, KG Zell bei Zellhof im
Ausmali von ca. 2.300 m? (Rotes Kreuz) — Umwidmung von Grunland in Sondergebiet des Bau-
landes - Rettung — Grundsatzbeschluss

Gemeindevorstand Helmut Mdhllehner berichtet, dass die betroffene Flache im Ausmal von ca. 2.300
m2 von Griunland in Sondergebiet des Baulandes — Rettung umgewidmet werden soll. Es besteht ein 6f-
fentliches Interesse an der Sicherstellung einer qualitativ hochwertigen sanitatsdienstlichen Versorgung
fur Bad Zell und dessen Umlandgemeinden und es Bedarf hierfur einer zeitgemafien Dienststelle mit
bestmoglicher Anbindung an das lokale und regionale Stral’ennetz. Weiters kann an diesem Standort
neben dem Rettungsdienst auch das erforderliche Raumangebot fir die stetig zunehmenden weiteren
Leistungsangebote (Gesund- und soziale Dienste, Jugendrotkreuz, Kurswesen) sichergestellt werden.

Der Planungsausschuss hat diesen TOP in der Sitzung am 09.09.2020 vorberaten und schlédgt dem Ge-
meinderat vor, das Umwidmungsverfahren einzuleiten.

Gemeindevorstand Hannes Haider bekréftigt, dass mit der Umwidmung ein erster Schritt zur Absiche-
rung des Rot-Kreuz-Standortes in Bad Zell erfolgt. Es folgen keine weiteren Wortmeldungen.

Gemeindevorstand Helmut Muhllehner stellt den Antrag, den Grundsatzbeschluss auf Ab&nderung des
Flachenwidmungsplanes fur GN 778/3, KG Zell bei Zellhof im Ausmal von ca. 2.300 m? (Rotes Kreuz)
— Umwidmung von Griinland in Sondergebiet des Baulandes - Rettung zu fassen.

Beschluss: Der Antrag wurde einstimmig angenommen. Die Abstimmung erfolgte mit Erheben der
Hand.

Punkt 15
Antrag auf Abanderung des Flachenwidmungsplanes fir GN 680 (Teilflache), KG Brawinkl
(Ennikl, Zellhof 27) von Griunland in Bauland (Wohngebiet) — Grundsatzbeschluss

Der Vizeburgermeister berichtet, dass von der Fam. Ennikl, Zellhof 27 ein Ansuchen um Ab&nderung
des Flachenwidmungsplanes fur das GN 680 (Teilflache), KG Brawinkl von Grinland in Bauland
(Wohngebiet) zur Schaffung einer Bauparzelle fur den Eigenbedarf vorliegt.

Laut einer Vorbegutachtung durch den Ortsplaner und den maligeblichen Fachabteilungen des Landes
(Raumordnung u. Naturschutz) widerspricht die beantragte Baulandschaffung eindeutig den Raumord-
nungszielen und Grundsétzen (Hangneigung, Waldabstand, Widmungsflache aul3erhalb der absoluten
Baulandgrenze des OEK).

Der Planungsausschuss hat diesen TOP in der Sitzung am 09.09.2020 vorberaten und schlédgt dem Ge-
meinderat vor, das Umwidmungsverfahren auf Grund der zu erwartenden negativen Beurteilung durch
den Ortsplaner bzw. den Fachabteilungen des Landes OO nicht einzuleiten.

Gemeindevorstand Engelbert Diesenreither spricht sich fur eine Einleitung des Umwidmungsverfahrens
aus, weil im beantragten Bereich die Infrastruktur wie Wasser, Kanal, Stral3e vorhanden ist und dartber
hinaus die Nahe zum Ortskern gegeben ist. Eine Anderung des Ortlichen Entwicklungskonzeptes (OEK)
sollte daher auch mdglich sein.

Nachdem die beantragte Umwidmung laut der VVorbegutachtung den Raumordnungszielen widerspricht
befurchtet Markus Hackl, wenn dieser beantragten Flachenwidmungsplanidnderung entsprochen wird,
dass es zu Folgewirkungen kommen kann und die Gemeinde bei anderen ebenfalls zweifelhaften Lagen
unter Zugzwang gerat.




Gemeindevorstand Mag. Manfred Hofko kann sich die Abanderung des OEK zwar vorstellen, er sieht
jedoch das Problem des steilen Gelédndes und in weiterer Folge die schwierige Bebaubarkeit des Grund-
stucks mit eventuell hohen Stltzmauern.
Es fallen keine weiteren Wortmeldungen.

Der Vizeburgermeister stellt den Antrag, den Grundsatzbeschluss auf Abanderung des Flachenwid-
mungsplanes fir GN 680 (Teilflache), KG Brawinkl (Ennikl, Zellhof 27) von Grunland in Bauland
(Wohngebiet) zu fassen.

Beschluss: Der Antrag wurde abgelehnt. 3 Stimmen fiur den Antrag (Engelbert Diesenreither, Wolfgang
Kranzl, Martin Mairbock), 1 Stimmenthaltung (Friedrich Putschogl) und 20 Gegenstimmen. Die Ab-
stimmung erfolgte mit Erheben der Hand.

Punkt 16
Lanzendorfer Stral3e L 1454 — km 0,725 — 0,860- Baulos Gehsteig Seniorenheim- Katasterschluss-
vermessung — Genehmigung des Vermessungsplanes

Der Birgermeister berichtet, dass mit Plan des Amtes der O0. Landesregierung, Abteilung GeoL GZ:
1454-16/20 vom 26.08.2020 die Schlussvermessung fir das Baulos Gehsteig Seniorenheim vorliegt.

Fur die Gehsteigerrichtung werden vom Evangelischen Diakoniewerk Gallneukirchen 4 m? (Teilflache
6), von der WSO 50 mz (Teilflache 5) und von Frau Lehner 100 m?2 (Teilflache 2) an die Landesstral3en-
verwaltung tbergehen.

Fur die gemeinsame Einfahrtstrompete WSO/Lehner werden die Teilflachen 4 (58 m?) von WSO bzw.
die Teilflache 3 (9 m2) von Frau Lehner kostenlos in das Offentliche Gut der Gemeinde Ubertragen.

Im Zuge der Gehsteigerrichtung wurden die Grundgrenzen im Bereich des Friedhofvorplatzes und des
Reisinger-Stadels geringfligig korrigiert und es werden die Teilflachen 1 (48 m2) und 7 (23 m2) vom Of-
fentlichen Gut der Gemeinde zur LandesstraRe abgetreten.

Fur die Ab- und Zuschreibung vom bzw. zum Offentlichen Gut bzw. die Widmung zum Gemeinge-
brauch bzw. die Aufhebung aus dem Gemeingebrauch ist ein Beschluss des Gemeinderates notwendig.
Dieser Beschluss ist zur Herstellung der Grundbuchsordnung gem. 8§ 15 Lieg.Teil.Ges. notwendig.

Es gibt keine Wortmeldungen.

Der Burgermeister stellt den Antrag auf Genehmigung des Vermessungsplanes Lanzendorfer Stral3e L
1454 — km 0,725 - 0,860- Baulos Gehsteig Seniorenheim in der vorliegenden Form.

Beschluss: Der Antrag wurde einstimmig angenommen. Die Abstimmung erfolgte mit Erheben der
Hand.

Punkt 17
Guterweg Zellhof — Zufahrt Rinner — Auflassung einer Teilflache des Grundstiickes Nr. 493, KG
Brawinkl aus dem Offentlichen Gut der Marktgemeinde Bad Zell - Grundsatzbeschluss

Der Birgermeister berichtet, dass Herr Karl Haslhofer (Rinner), Zellhof 18 ersucht hat, ein Teilstlick
des Guterweges — GN 493, KG Brawinkl im Nahbereich des Hofes im Ausmal} von ca. 470 m2 aus dem




Offentlichen Gut aufzulassen. Das Offentliche Gut des Giiterweges verlauft direkt an der nérdlichen
GebaudeauRenwand des Anwesens und endet beim nordwestlichen Geb&udeeck. Herr Haslhofer hat ei-
nen Teil des Hofvorplatzes bereits auf seine Kosten neu asphaltieren lassen.

Laut Ricksprache mit dem zustandigen Erhaltungspolier kann das betroffene Teilstuick des Guterweges
(GN 493, KG Brawinkl) aufgelassen werden und es scheidet dieses damit aus dem Zustandigkeitsbe-
reich des Wegeerhaltungsverbandes aus. Die grundbucherliche Durchfuhrung soll im Anschluss mit ei-
nem StralBenplan gem. § 15 Lieg.Teil.Ges. erfolgen und es muss die Auflassung aus dem offentlichen
Gut mittels Verordnung im Gemeinderat genehmigt werden.

Es gibt dazu keine Wortmeldungen.

Der Burgermeister stellt den Antrag, den Grundsatzbeschluss auf Auflassung einer Teilflache des
Grundstiickes Nr. 493, KG Brawinkl - Giiterweg Zellhof, Zufahrt Rinner — aus dem Offentlichen Gut
der Marktgemeinde Bad Zell zu fassen.

Beschluss: Der Antrag wurde einstimmig angenommen. Die Abstimmung erfolgte mit Erheben der
Hand.

Punkt 18
Beitritt zur Sammelklage (Schadenersatzklage) gegentiber LKW-Herstellern anl&ss-
lich des Feuerwehrfahrzeugankaufs ab dem Jahr 2005 — Beschliel3ung einer Abtretungserklarung
fur die FF Bad Zell

Der Burgermeister berichtet, dass im Jahr 2016 namhafte LKW-Hersteller (DAF, Daimler, Iveco, MAN,
Renault, Scania und VVolvo) wegen illegaler Preisabsprachen zu Strafzahlungen verurteilt wurden (Be-
schluss der EU-Kommission vom 19.07.2016 in der Sache AT.39824 — LKW, Aktenzeichen C (2016)
4673). Auf dieser Grundlage besteht nun fir Geschadigte ein Anspruch auf Schadenersatz, welcher in
Form einer Sammelklage geltend gemacht werden kann.

Geschadigt sind alle Kaufer, die ab 2005 LKW-Fahrgestelle mit einer hdchstzulassigen Gesamtmasse
von 6 Tonnen (oder mehr) vom LKW-Kartell gekauft haben.

Das bedeutet, dass diese Schadensersatzklage alle Fahrzeuge betrifft, die von 2005 bis heute angekauft
wurden.

Um ein einheitliches VVorgehen sicherstellen zu kénnen, organisiert der O0. Landes-Feuerwehrverband,
in Abstimmung mit dem Gemeindebund, die Anspriiche im Rahmen einer Sammelklage durch die Pro-
zessfinanzierungsgesellschaft (Firma AdvoFin Prozessfinanzierung AG) fur die betroffenen Feuerwehr-
fahrzeuge.

Ein finanzielles Risiko ist mit diesem Vorgehen nicht verbunden.

Da die Finanzierung der Feuerwehrfahrzeuge aus offentlichen Mitteln erfolgt, ist darauf hinzuweisen,
dass die Verwendung dieser Gelder auf Grund gesetzlicher Bestimmungen immer zweckmaf3ig, sparsam
und wirtschaftlich zu erfolgen hat. Von dieser Regelung ist auch die Geltendmachung von Anspriichen
mitumfasst, weshalb zumindest der Versuch unternommen werden sollte, die 6ffentlichen Mittel wieder
einzubringen.

Im angeflhrten Zeitraum ist seitens der FF Erdleiten kein Fahrzeug betroffen. Hingegen ist das 2017 an-
gekaufte KLF-Logistik und das 2009 angekaufte Kommandofahrzeug der FF Bad Zell betroffen.

Um nun dieser, vom OO Landesfeuerwehrverband initiierten, Sammelklage beitreten zu kénnen muss
eine Abtretung der Klagsrechte an die Feuerwehr Bad Zell vom Gemeinderat beschlossen werden. Ein
Muster dieser Abtretungserklarung liegt vor.




Nachdem keine Wortmeldungen fallen, stellt der Burgermeister den Antrag den Beitritt zur Sammelkla-
ge (Schadenersatzklage) gegenliber LKW-Herstellern anlésslich des Feuerwehrfahrzeugankaufs ab dem
Jahr 2005 im Rahmen einer Abtretungserklarung fur die FF Bad Zell zu beschliel3en.

Beschluss: Der Antrag wurde einstimmig angenommen. Die Abstimmung erfolgte mit Erheben der
Hand.

Punkt 19
Allfalliges

Der Birgermeister berichtet, dass ndchstes Jahr eine Gesamtsanierung im Innenbereich der Musikschule
um ca. Eur 60.000,00 geplant ist.

Weiters informiert er, dass das VVolksschuldach und die Krabbelstube zeitgerecht fertiggestellt wurden.
Am 1. Oktober 2020 erfolgt um 13.00 Uhr beim Hochbehélter Ellerberg die Inbetriebnahme der UV-
Anlage.

Am 20. Oktober 2020 soll um 19.00 Uhr eine Planungsstudie mit Burgerbeteiligung vor dem Haus St6-
cher zur Gestaltung des unteren Marktplatzes stattfinden.

Der Vizeburgermeister berichtet, dass am 6. November 2020 die Zertifizierungsfeier in der NMS zur
Nuturparkmittelschule stattfindet.

Er berichtet weiters, dass die neue und noch nicht asphaltierte Siedlungsstralie in Riegl mit Frasgut von
der Brickenmeisterei verbessert wurde. Das Frésgut stammt von der Sanierung der Zausserbriicke an
der B 124.

Ab nachste Woche werden an bestimmten Stellen entlang des GW Brawinkl Rasengittersteine verlegt.
Voraussichtlich soll am 6. bzw. 7. Oktober 2020 die Asphaltierung der SiedlungsstralRe Erdleiten erfol-
gen. Beim GW Krinner wurde durch den WEV eine Spritzdecke aufgebracht.

Gemeindevorstand Andrea Schinnerl informiert, dass bis Allerheiligen eine Entscheidung tber die Ab-
haltung des Adventmarktes getroffen wird.

Jan. | Feb. [Marz|April| Mai | Juni SITZUNGZSOIZ'S‘LENDER Juli |Aug. |Sept.| Okt. |Nov.|Dez.
14. ) 24.
Gemeinderat
20.00 20.00
11. 15. ) 8.
Gemeindevorstand
20.00 20.00 20.00
10. 15.
Prifungsausschuss
19.30 19.30
4. | Offentliche Infrastruk-
19.00 tur
Ortliche Raumplanung, 9.
Wohnbau, Ortsent-
wicklung, Umwelt 19.30
Bildung, Jugend, Fami-
lie, Senioren,
Soziales, Gesundheit




Kultur, Tourismus,
Sport,- u. Freizeit, 14.
Regionalentwicklung, 20.00
Feuerwehrwesen

Nachdem es keine weiteren Wortmeldungen mehr gibt, schlief3t der Burgermeister die Sitzung um 22.15
Uhr und bedankt sich bei allen Gemeinderaten fur die Mitarbeit.

(Burgermeister) (Schriftfuhrer)

Diese Verhandlungsschrift ist bis zur n&chsten Sitzung des Gemeinderates wahrend der Amtsstunden im
Gemeindeamt sowie wahrend der néchsten Sitzung zur Einsichtnahme fir die Mitglieder des Gemeinde-
rates aufgelegen (8 54 Abs. 4 0.6. Gemeindeordnung).

Gegen diese Verhandlungsschrift wurden weder schriftliche noch miindliche Einwendungen von den
Mitgliedern des Gemeinderates eingebracht.

Diese Verhandlungsschrift gilt somit als genehmigt.

Der Burgermeister:

(Protokollunterfertiger SPO)  (Protokollunterfertiger UBBZ)  (Protokollunterfertiger FPO)



	über die öffentliche Sitzung des Gemeinderates der Marktgemeinde Bad Zell  am Donnerstag, 24. September 2020 um 20.00 Uhr im Sitzungssaal des Gemeindeamtes.

